
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2023 
 

 

 

25.11.2022 – vor Gemeindeversammlung 

 



Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 
 

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemein-
derechnung. 
 
Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich 
am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizeri-
schen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes). 
 
Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der 
Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalen-
derjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo 
(Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der 
Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Ele-
mente für die Festlegung des Steuerfusses. 
 
Investitionsrechnung 
Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunterneh-
mens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitions-rech-
nung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentli-
chen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden  
können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Er-
stellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen  
resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen 
vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. An-
wänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu 
aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der 
Abschreibungspflicht. 
 
Abschreibungen 
Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung 
getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der 
Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer 
bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte  
(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige 
Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre  

 
 
kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer 
verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen,  
ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen 
Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der  
(verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, 
welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, 
gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive  
Abschreibungssätze. 
 
Allgemeiner Haushalt 
Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht- zweckgebundene 
Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die 
Summe dieser Aufwandsund Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen 
das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigen-kapi-
tal der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. 
 
Spezialfinanzierungen 
Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum 
der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren  
finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind 
als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Ab-was-
serbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere 
Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde  selber auf der Grundlage eines 
Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistun-
gen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch 
Spezialfinanzierungen erfolgen. 
 
Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu 
verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des  
Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto 
der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der  
Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezial-finan-
zierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb 
gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts. 



 
 

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023 
 
Allgemeine Bemerkung: 
 
Gemäss §28 der Gemeinderechnungsverordnung ist die Erfolgsrechnung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des  
Vorjahres sowie hinsichtlich wesentlicher, ungebundener Ausgaben zu erläutern. Als wesentliche, ungebundene Ausgaben werden Abweichungen von 
+/- CHF 10‘000.00 definiert. 
  
 
Bemerkungen zu einzelnen Konten: 
 

Erfolgsrechnung 
 
0220.3010.00 Durch die späte Neubesetzung der vakanten Stelle 

hat sich die bereits länger bestehende starke  
Auslastung des Verwaltungsteams nochmals ver-
stärkt. Mit der Neubesetzung der Vakanz geht deshalb 
eine Pensumserhöhung im tiefschwelligen Bereich 
einher, was zu einer Erhöhung der Lohnkosten von 
CHF 23'000.00 führt. 

 
0220.3132.00 Die bestehende Vakanz im Verwaltungsteam wird mit 

einer in einem niederschwelligen Pensum angestell-
ten Interimsfirma teilweise abgedeckt. Um der Neube-
setzung der Vakanz einen guten Start ermöglichen zu 
können, wird die Interimsfirma Anfang Jahr 2023 noch 
gewisse Arbeiten übernehmen. 

 
0290.3144.00 Durch die Beendigung eines jahrzehntelangen Miet-

verhältnisses sind dringende Sanierungsmass- 
nahmen nötig, welche zu einer Erhöhung der Budget-
position von rund CHF 17'000.00 führen. 

 
 
 

 
 
 
 

2110.3020.00 In der Vergangenheit wurden Zusatz- und Assistenz-
lektionen dem Lohnkonto der Primarschule  
zugeschrieben. Per Budget 2023 erfolgte eine trans-
parentere Aufteilung, was zu einer Umlagerung der 
Lohnkosten von rund CHF 130'000.00 führt. 

 
2110.3052.00 Durch die gestiegenen Lohnkosten im Kindergarten 

erhöhen sich die Pensionskassenbeiträge ebenfalls. 
 
2120.3020.00 Siehe Erläuterung unter Konto 2110.3020.00 
 
2120.3050.00 Durch die tieferen Lohnkosten in der Primarschule  

sinken die Lohnnebenkosten (AHV, IV, EO, etc.) 
ebenfalls 

 
2120.3052.00 Durch die tieferen Lohnkosten in der Primarschule  

sinken die Pensionskassenbeiträge ebenfalls. 
 
2120.3132.00 Die Einführung der Lerninsel in der Primarschule  

Seltisberg ermöglicht uns die Ablösung der sozial- 
pädagogischen Unterstützung der insieme BL 

 



 
 

2120.3133.00 Die Digitalisierung der Primarstufe Seltisberg zieht  
Lizenzkosten mit sich. Das Budget 2023 wurde den  
effektiven Kosten 2022 angepasst sowie mit den Zah-
len 2023 ergänzt, was eine Erhöhung des Budgetpos-
tens von rund CHF 11'400.00 bedeutet. 

 
2120.3612.00 Die Hilfs- und Sonderklasse Liestal wurde per Schul-

jahr 2022/23 aufgelöst. Durch die Einführung der Lern-
insel kann dieser Bedarf ebenfalls intern abgedeckt 
werden und es bedarf keiner weiteren Suche nach  
einer Anschlusslösung. 

 
2120.3612.01 Für das Schuljahr 2021/22 nahmen zwei Schulkinder 

einen Tagesaufenthalt in einer angrenzenden  
Gemeinde/Primarschule wahr. Diese Tagesaufent-
halte entfallen für das Schuljahr 2022/23, wodurch 
keine weiteren Ausgaben vorgesehen werden müs-
sen. 

 
2120.4612.00 Für den Besuch des Kindergartens/der Schule inkl. 

Kleinklassen durch Kinder mit auswärtigem Wohnsitz, 
erhalten wir auf freiwilliger Basis eine Entschädigung 
der Wohnsitzgemeinden. Aufgrund der Anzahl Kinder 
mit auswärtigem Wohnsitz gehen wir mit einer tieferen 
Beitragszahlung im Jahr 2023 aus. 

 
2171.3144.01 Im Jahr 2023 ist eine Teil-Fassadensanierung des 

neuen Schulhauses geplant, wodurch das Budget um 
CHF 10'000.00 gegenüber dem Jahr 2022 erhöht 
wurde. 

 
3192.3020.00 Die Lerninsel wird für das Schuljahr 2022/23 als  

Projekt durch die Heime Auf Berg AG finanziert. Sollte 
sich das Projekt bewähren, gehen die zukünftigen 
Kosten zur Gemeinde Seltisberg über. Entsprechend 
werden für das erste Halbjahr des Schuljahres 

2023/24 die Lohnkosten für die Schulsozialarbeit  
berücksichtigt. 

 
3321.3132.00 Die Firma R. Geissmann AG passte im Jahr 2022 die 

Dokumentation des Kabelfernsehnetzes unserer  
Gemeinde an. Diese Kosten entfallen im Jahr 2023, 
wodurch das Budget um CHF 10'750.00 tiefer ausfällt. 

 
5320.3631.00 Der Beitrag an den Kanton für die Ergänzungsleistun-

gen wird im Jahr 2023 gemäss Budgetbrief zum  
Finanzausgleich auf CHF 107.00 anstatt wie im Vor-
jahr auf CHF 126.00 pro Einwohner geschätzt. Dies 
führt zu einer Minderbudgetierung von  
CHF 25'000.00. 

 
5350.3637.00 Das Budget für die Beiträge an private Haushalte /  

Zusatzleistungen Ergänzungsleistung wurde gemäss 
den uns vorliegenden Finanzierungslücken angegli-
chen. 

 
5730.3637.00 Die Kosten im Asylwesen wurden gemäss den  

vorliegenden Berichten des Kantons um  
CHF 74'000.00 erhöht. 

 
5730.4611.00 Durch die Budgetanpassung des Kontos 

5730.3637.00, erhalten wir entsprechend höhere Ent-
schädigungen vom Kanton vergütet. 

 
5790.3132.00 Durch den Rücktritt von Philippe Matter als Präsident 

der Sozialhilfebehörde traten die Mitglieder der Sozi-
alhilfebehörde mit der Bitte um Regionalisierung und 
Professionalisierung der Behörde an den Gemeinde-
rat heran. Die Abklärungen sind noch im Gange, eine 
zukunftsorientierte Lösung zeichnet sich ab. 

 



 
 

7101.3131.00 Für das Jahr 2023 sind die Erstellung des Bau- 
projektes Beschichtung Kammer 3 sowie die  
Untersuchung der Kammerbeschichtung und das  
Projekt Löschwasserreserve Stufenpumpwerk Juch 
(zur Sicherstellung unserer Löschwasserreserven) 
vorgesehen. 

 
7101.3132.01 Unter diesem Konto wurde für die Ausarbeitung sowie 

allfällige fachliche und rechtliche Anpassungen der 
Wasserverträge mit der Gemeinde Lupsingen ein zu-
sätzlicher Betrag von CHF 10‘000.00 sowie die Kosten 
für die Dienstleistungen des Brunnenmeisters berück-
sichtigt. 

 
7101.3143.00 Für den Ersatz von defekten Schiebern im Doktorgar-

ten sowie Bündtenstrasse wurde für das Jahr 2022 ein 
zusätzlicher Betrag von CHF 44‘000.00 berücksichtigt. 
Dieser entfällt im Jahr 2023. 

 
7101.3612.00 Im Pumpwerk Unterbergen wird im Jahr 2023 die  

Ausscheidung der Grundwasser-Schutzzone  
projektiert. Ein Teil der Kosten wird hälftig über das 
Konto 7101.4612.00 an die Gemeinde Lupsingen  
verrechnet. 

 
7101.4612.00 Auf diesem Konto wird der Anteil an die Sanierungs- 

und Betriebskosten des Pumpwerks Unterbergen der 
Gemeinde Lupsingen verbucht. Gemäss Ausgaben 
vom Konto 7101.3612.00. 

 
7301.3130.05 Aufgrund des Austrittes der Gemeinde Füllinsdorf aus 

dem gemeinsamen Betrieb der Kompostierungsan-
lage, musste für das Jahr 2022 eine anderweitige  
Lösung gefunden werden. Aufgrund dessen wurden 
unter diesem Konto die Aufwendungen erhöht.  
Gemäss den nun vorliegenden Zahlen konnten  

CHF 10'000.00 weniger für das Jahr 2023 budgetiert 
werden. 

 
7301.4240.02 Durch die beantragte Gebührenerhöhung von  

CHF 50.00 auf CHF 85.00 pro Haushalt resultieren 
Mehreinnahmen von rund CHF 21'400.00. 

 
7900.3000.00 Dem Souverän wurde im Zuge des Budget 2022 die 

externe Vergabe der Baugesuchsprüfung sowie die 
Aufhebung des Reglements der Bau- und Planungs-
kommission Seltisberg zur Genehmigung unterbreitet. 
Durch die Ablehnung der Auflösung des Reglements 
und das damit zusammenhängende Fortbestehen der 
Kommission, werden die jährlichen Kommissionsent-
schädigungen der Bau- und Planungskommission 
wieder im Budget berücksichtigt. 

 
7900.3131.00 Im Zuge der Umsetzung der GEP (Generelle Entwäs-

serungsplanung) Massnahme 5.1 muss ein darin vor-
gesehener Landabkauf im Budget 2023 vorgesehen 
werden. 

 
7900.3132.00 Die gesunkenen Kosten lassen sich einerseits mit der 

Erläuterung unter Konto 7900.3000.00 sowie der Um-
setzung der Implementierung der Datenverwaltungs-
stelle der Jermann Ingenieure + Geometer AG im Jahr 
2022 erklären. 

 
9100.4000.00 Aufgrund der budgetierten Steuererhöhung um  

zwei Prozent sowie einer Wachstumsrate gemäss 
Budgetbrief von 1.8%, wird mit Mehreinnahmen von 
rund CHF 118‘750.00 durch die Einkommenssteuer 
der natürlichen Personen gerechnet. 

 
 
 



 
 

9100.4001.00 Aufgrund der budgetierten Steuererhöhung um  
zwei Prozent und einer Wachstumsrate gemäss  
Budgetbrief von -11.2%, wird mit Mindereinnahmen 
von rund CHF 42'400.00 durch die Vermögenssteuer 
der natürlichen Personen gerechnet. 

 
9300.3622.00 Die Zahlung an den Finanzausgleich fällt für das Jahr 

2023 rund CHF 60'000.00 tiefer als im Jahr 2022 aus. 
 
9300.4621.00 Die Werte der Lastenabgeltungen „Nicht-Siedlungs-

fläche“ und „Bildung Bevölkerungsdichte und geogra-
phische Lage“ bleiben stabil, weshalb der Wert aus 
der Finanzausgleichsverfügung aus dem Jahr 2022 
übernommen werden kann. Die  
Lastenabgeltung Sozialhilfe hängt von verschiedenen 
sozio-demographischen Faktoren ab. Bei der Lasten-
abgeltung „Bildung - Schülerzahl“ kommt es gegen-
über dem Wert aus der Finanzausgleichsverfügung 
2022 zu einer Abweichung, falls die  
Schülerzahl ab- oder zugenommen hat: Gemeinden, 
welche im Schuljahr 2022/23 mehr Schüler haben als 
im Schuljahr 2021/22 und im Jahr 2022 eine Lasten-
abgeltung Bildung erhalten haben, können pro zusätz-
lichem Schüler rund 7‘027 Franken zusätzlich budge-
tieren. Umgekehrtes gilt für die Gemeinden mit weni-
ger Schülern im Schuljahr 2022/23. Gemeinden, wel-
che im Jahr 2022 keine Lastenabgeltung „Bildung - 
Schülerzahl“ erhalten haben, sollten auch im Jahr 
2023 nichts budgetieren, es sei denn, die Schülerzahl 
hat sehr deutlich zugenommen. 

 
9300.4631.00 Die Verteilung nach dem Vermögenssteuerertrag  

gemäss § 21a der beabsichtigen Anpassung des  
Finanzausgleichsgesetzes richtet sich nach den  
Vermögenssteuererträgen 2018 bis 2020. 

 

9400.4600.00 Zur Abfederung der erwarteten Ertragsaufälle infolge 
der Steuervorlage 17 (SV17) erhöht der Bund den 
Bundessteueranteil an die Kantone und somit an die 
Gemeinden. Der Kanton Basel-Landschaft gibt 6,8% 
des Bundessteueranteils an die Gemeinden weiter. Im 
Jahr 2023 werden diese Gelder zu 20% gemäss der 
Steuerkraft juristischer Personen der Jahre 2009-2018 
und zu 80% gemäss der aktuellen Einwohnerzahl auf 
die einzelnen Gemeinden verteilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023 
 
Allgemeine Bemerkung: 
 
In der Auflistung der Investitionen auf der Seite 50 finden Sie die Bewilligungsgrundlagen der einzelnen Investitionen und sehen, wann diese  
bewilligt wurden. Folgende unter Investitionsrechnung aufgeführten Einnahmen und Ausgaben haben das Budget 2023 als Rechtsgrundlage (Budget-
beschlüsse), und dürfen gemäss §2 der Gemeindeordnung vom 1. Januar 2016 im Voranschlag beschlossen werden. 
  
 
 
Investitionsrechnung 
 
0220.5200.01 Allgemeine Dienste 

IT Software – Ratssystem, Dokumentenmanagement-
system (DMS), digitaler Kreditorenprozess 

 CHF 50‘000.00 
 

Die Einführung eines digitalen Ratssystems für den 
Gemeinderat ist ein weiterer Schritt im Bereich der  
Digitalisierung, welche uns aktuell in fast allen  
Lebens- und Arbeitsbereichen begegnet. Mit einem 
entsprechenden Ratsinformationssystem können 
sämtliche Prozesse rund um das Sitzungsgeschehen 
in einer Software zusammengefasst und gebündelt 
werden. Alle Dokumente und Listen im Zusammen-
hang der Gemeinderatssitzung werden derzeit auf 
dem Server gespeichert sowie am Ende komplett und 
gerade bei Beratungsvorlagen auch vielfach, in  
Papierform ausgedruckt, versendet und abgelegt. 
 
Mit dem Dokumentenmanagementsystem ist es  
möglich Dokumente digital erfassen, erkennen, in  
Akten organisieren, aufbewahren, suchen und finden 
zu können. 
 

 
 
Durch den digitalen Kreditorenprozess kann die  
gesamte Abhandlung (inkl. Liquiditätsplanung,  
Kontierung und Visierung) einer Kreditorenrechnung 
elektronisch durchgeführt werden. 

 
2120.5060.01 Bildung 
 Anschaffung Informatikmittel 
 CHF 35'000.00 
 

Mit der Anschaffung von Informatikmitteln, in diesem 
Fall MacBooks für die Lehrerschaft sowie Apple iPads 
für die Schulkinder, wird der Digitalisierung des  
Bildungsbereiches Rechnung getragen. Die  
Anschaffung ermöglicht der Lehrerschaft die optimale 
Vorbereitung und Nachbearbeitung des Unterrichts 
sowie Bewältigung sämtlicher mit dem Lehrplan  
einhergehende Aufgaben. Mit der Anschaffung der  
iPads wird die 1:1 Betreuung der Schulkinder  
ermöglicht. 

 
 



Auflistung der Finanzkennzahlen

Budget 2022 5 Jahre

Wert Bewertung Wert Wert

- Gesamthaushalt 62% - 13% N/V

- Allgemeiner Haushalt 105% - 51% 527%

- Wasser 25% - -3% N/V

- Abwasser N/V - N/V N/V

-0.3% Gut -0.3% -0.1%

<4%: Gut                                                                                            

4%-9%: Genügend                                                                        

>9%: Schlecht

6.9% Tragbare Belastung 6.8% 7.3%

<5%: Geringe Belastung                                                                    

5%-15%: Tragbare Belastung                                                          

>15%: Hohe Belastung

7% Schlecht 3% 4%

>20%: Gut                                                                                    

10%-20%: Mittel                                                                        

<10%: Schlecht

13%
Mittlere 

Investitionstätigkeit
21% 13%

<10%: Schwache Investitionstätigkeit                                                             

10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit                                                           

20%-30%: Starke Investitionstätigkeit                             

>30%: Sehr starke Investitionstätigkeit

N/V: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.

Selbstfinanzierungsanteil

Investitionsanteil

Einwohnergemeinde Seltisberg

Kennzahl
Budget 2023

FINANZKENNZAHLEN  Budget 2023

Selbstfinanzierungsgrad

Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark 

schwanken. Mittelfristig sollte der 

Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei 

auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die 

Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 

100%) eine Rolle spielt. 

Zinsbelastungsanteil

Kapitaldienstanteil

Kantonale Richtwerte







































































































Jahr 2023 2024 2025 2026 2027

Einwohner 1'320 1'330 1'330 1'330 1'330

Jahr 2023 2024 2025 2026 2027

Verwaltung 340 340 340 340 340
Schulsekretariat 20 20 20 20 20
Werkhof 200 200 200 200 200
Lernender Werkhof 100 100 100 100 100
Reinigungskraft 0 0 0 0 0

Schuljahr 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027

Schulleitung 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Lehrpersonen Primarschule 589.29 589.29 589.29 589.29 589.29
Spezielle Förderung 100.00 132.00 150.00 160.00 160.00
Logopädie 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63
Schulsozialarbeit (Lerninsel) 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Lehrpersonen Kindergarten 185.71 185.71 130.00 130.00 130.00
Spezielle Förderung 17.71 46.00 46.00 46.00 46.00

Total 992.34 1102.63 1064.92 1074.92 1074.92

Bevölkerungsstatistik

Gemeindeangestellte  (in Stellenprozent)

Angestellte Primarstufe Seltisberg  (in Stellenprozent)

Finanzplan 2023 - 2027 Grundlagen



Finanzplan 2023 - 2027 Grundlagen

Schuljahr 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027

Kindergarten 2 2 1 1 1
Primarschule 5 5 5 5 5

Jahr 2023 2024 2025 2026 2027

Steuerfuss 57% 57% 59% 59% 59%
Steuersatz Ertragssteuer                                                                        
(ab 2023 max. 55% der Staatssteuer) 55% 55% 55% 55% 55%
Steuersatz Kapitalsteuer                                                                         
(ab 2023 max. 55% der Staatssteuer) 55% 55% 55% 55% 55%
minimale Kapitalsteuer                                                                               
(ab 2023 keine mind. Kapitalsteuer)  CHF                  -    CHF                  -    CHF                  -    CHF                  -    CHF                  -   

101 und mehr Schülerinnen und Schüler

*Das Bildungsgesetz besagt, dass ab 101 und mehr Kinder 6 Klassen geführt werden müssen.

Steuern 

Schulklassen

41 - 60 Schülerinnen und Schüler
61 - 80 Schülerinnen und Schüler
81 -100 Schülerinnen und Schüler



TOTAL NETTOINVESTITIONEN                                            
(steuerfinanzierter Bereich & Spezialfinanzierungen) 

658'728 961'734 742'026 591'039 228'551 3'182'078

TOTAL steuerfinanzierter Bereich 430'000 350'000 189'600 230'000 30'000 1'229'600

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 50'000 100'000 120'000 0 0 270'000

0220 Allgemeine Dienste 50'000 0 0 0 0 50'000

0220.5060.00 EDV-Hardware Verwaltung 0 0 0 0 0 0
0220.5200.01 IT Software - Ratssystem, DMS, digitaler Kreditorenprozess 50'000 0 0 0 0 50'000

0290 Verwaltungsliegenschaften - Liestalerstrasse 4 0 100'000 120'000 0 0 220'000

0290.5040.00 Gemeindehaus - Sanierung Fassade/Dämmung 0 80'000 0 0 0 80'000
0290.5040.01 Gemeindehaus - Dachsanierung 0 0 100'000 0 0 100'000
0290.5040.02 Gemeindehaus - Sanierung elektrische Einrichtungen 0 0 20'000 0 0 20'000
0290.5040.03 Gemeindehaus - Sanierung Garagendach 0 20'000 0 0 0 20'000

2 BILDUNG 35'000 50'000 50'000 0 150'000 285'000

2171 Liegenschaft Primarschule 35'000 50'000 50'000 0 150'000 285'000

2120.5060.01 Anschaffung Informatikmittel 35'000 0 0 0 35'000
2120.5060.01 Ersatz Schülerlaptops 0 0 50'000 0 0 50'000
2171.5040.02 2. Teilsanierung altes Schulhaus Fenster und Fassade 0 50'000 0 0 0 50'000
2171.5040.03 Dachsanierung altes Schulhaus 0 0 0 0 150'000 150'000

6 VERKEHR 345'000 200'000 19'600 160'000 -120'000 604'600

6150 Gemeindestrassen / Werkhof 345'000 200'000 19'600 160'000 -120'000 604'600

6150.5010.12 Strassenbau Rebhaldenweg 0 0 393'000 0 0 393'000
6150.5010.13 Strassenbau Im Hof 0 0 0 150'000 0 150'000
6150.5010.14 Strassenbeleuchtung Im Hof 0 0 0 10'000 0 10'000
6150.5010.15 Strassenbau Jurastrasse 285'000 0 0 0 0 285'000
6150.5010.16 Strassenbeleuchtung Jurastrasse 60'000 0 0 0 0 60'000
6150.5060.01 Neuanschaffung Kommunalfahrzeug 0 200'000 0 0 0 200'000
6150.6372.01 Anwenderbeiträge Rebhaldenweg 0 0 -373'400 0 0 -373'400
6150.6372.02 Anwenderbeiträge Im Hof 0 0 0 0 -120'000 -120'000

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 0 0 0 70'000 0 70'000

7900 Raumordnung (allgemein) 0 0 0 70'000 0 70'000

7900.5290.02 Zonenplanung Landschaft 0 0 0 70'000 0 70'000

Finanzplan 2023 - 2027 Investitionen

Total aller 
Ausgaben bis 

2027
Konto Bezeichnung Budget 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025     Planjahr 2026     Planjahr 2027     



Finanzplan 2023 - 2027 Investitionen

Total aller 
Ausgaben bis 

2027
Konto Bezeichnung Budget 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025     Planjahr 2026     Planjahr 2027     

TOTAL Spezialfinanzierungen 228'728 611'734 552'426 361'039 198'551 1'952'478

3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 44'104 0 0 0 0 44'104

3321 Antennen- und Kabelanlagen 44'104 0 0 0 0 44'104

3321.5030.07 Kabelfernsehen Jurastrasse                                                                               
inkl. MwSt.: 117'500.-

44'104 0 0 0 0 44'104

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 184'624 611'734 552'426 361'039 198'551 1'908'374

7101 Wasserversorgung 234'624 383'183 458'508 383'184 248'551 1'708'050

7101.5030.15 Wasserleitung Rebhaldenweg Ringschluss                                                                                         
inkl. MwSt.: 200'000.-

0 0 182'102 0 0 182'102

7101.5030.16 Wasserleitung Jurastrasse                                                                                                
inkl. MwSt.: 815'000.-

264'624 0 0 0 0 264'624

7101.5030.17 Transportleitung GWP Unterbergen (oberer Abschnitt)                                                                                    
inkl. MwSt.: 230'000.-

0 213'556 0 0 0 213'556

7101.5030.18 Wasserleitung Brunnrainstrasse                                                                          
inkl. MwSt.: 330'000.-

0 0 306'406 0 0 306'406

7101.5030.19 Wasserleitung Im Hof                                                                                                                
inkl. MwSt.: 200'000.-

0 0 0 185'701 0 185'701

7101.5030.20 Wasserleitung Passwangstrasse                                                                  
inkl. MwSt.: 245'000.-

0 0 0 227'483 0 227'483

7101.5030.21 Wasserleitung Schwarzackerstrasse                                                         
inkl. MwSt.: 300'000.-

0 0 0 0 278'551 278'551

7101.5040.00 Rückbau PW-Oris                                                                                                   
inkl. MwSt.: 85'000.-

0 78'922 0 0 0 78'922

7101.5040.01 Reservoir Galms - Kammersanierung                                                              
inkl. MwSt.: 130'000.-

0 120'705 0 0 0 120'705

7101.6371.00 Hausanschlussgebühren Wasser -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -150'000



Finanzplan 2023 - 2027 Investitionen

Total aller 
Ausgaben bis 

2027
Konto Bezeichnung Budget 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025     Planjahr 2026     Planjahr 2027     

7201 Abwasserbeseitigung -50'000 228'551 93'918 -22'145 -50'000 200'324.
7201.5030.08 Kanalisation Rebhaldenweg                                                                                                       

inkl. MwSt.: 155'000.-
0 0 143'918 0 0 143'918

7201.5030.09 Sauberwasserkanal Im Hof                                                                                                      
inkl. MwSt.: 30'000.-

0 0 0 27'855 0 27'855

7201.5030.10 GEP Massnahmen 5.1                                                                                          
inkl. MwSt.: 300'000.-

0 278'551 0 0 0 278'551

7201.6371.00 Hausanschlussgebühren Abwasser -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -250'000

7301 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0

keine 0 0 0 0 0 0



Allgemeiner Haushalt                                                                                               
steuerfinanzierter Bereich

333'574 377'405 361'802 358'661 349'776

Kabelfernsehen                                                                                 

Spezialfinanzierung

17'767 15'969 15'969 15'969 15'969

Wasserversorgung                                                                                    

Spezialfinanzierung

57'254 72'389 83'315 93'157 101'421

Abwasserbeseitigung                                                                

Spezialfinanzierung

0 0 0 0 0

Abfallbeseitigung                                                                           

Spezialfinanzierung

0 0 0 0 0

TOTAL 408'594 465'762 461'085 467'786 467'165

Finanzplan 2023 - 2027 Abschreibungen

Abschreibungen geplant Budget 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025  Planjahr 2027     Planjahr 2026     
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